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S
Gnädiger Herr!

O schrecklich das Bild des Elends ist, in welches die
Stadt Toulon im Jahre 1721 durch die Pest gestürzt wurde;
so nützlich ist es, dies Bild mit allen seinen Greueln den
Augen der Nachkommenschaft darzustellen. Durch unsere
Erfahrung und selbst durch unsere Fehler belehrt, wird sie,
besser wie wir, sich gegen die Fortschritte einer so
fürchterlichen Plage zu sichern wissen. Die Bemerkungen,
welche ich über die kleineren Umstände gemacht habe, die
bei einem so grausamen Elend vorfallen, betreffen das Fach
der Staatsverwaltung, das Ihnen, gnädiger Herr! anvertraut
ist, und nur Sie können den Wert derselben beurteilen. Allein
das ist nicht die einzige Ursache, warum ich es wage, Ihnen
den Bericht, welchen ich der Öffentlichkeit erstatte, zu
widmen; sondern ich habe auch geglaubt, es sei schicklich,
ein Werk, das die Erhaltung des Menschengeschlechts zum
Gegenstand hat unter dem Schutz eines Ministers
erscheinen zu lassen, der sich nur mit Beförderung des
Menschenwohls beschäftigt und für diese edle Tätigkeit
nicht einmal Lob ernten will.

Ich bin mit der tiefsten Ehrerbietung etc.
Jean d’Antrechaus



I
Vorbericht des Verfassers.

CH habe bei Herausgabe dieses Werks keinen anderen
Zweck, als den, der Nachwelt nützlich zu werden. Da ich ein
Augenzeuge bei den Verwüstungen gewesen bin, welche die
Pest im Jahre 1721 beinahe zehn Monate hindurch in Toulon
anrichtete; so setzt mich meine Erfahrung in den Stand,
unseren Nachkommen Mittel vorzuschlagen, sich gegen
diese Seuche zu verwahren, oder ihre Fortschritte zu
hemmen. Damals waren mir diese Mittel unbekannt und sie
würden es vielleicht noch lange bleiben, wenn es mir nicht
die Menschlichkeit zur Pflicht machte, sie darzustellen.

Die Geschichte des 17. Jahrhunderts erzählt uns freilich,
welche Verheerungen die Pest in der Provence angestellt
hat; allein die Kenntnis davon kann uns nur erschrecken;
Vorschriften zur Sicherheit und Heilung gibt sie uns nicht.
Wenn wir in unserem Archiv Nachrichten gefunden, woraus
wir die Maßregeln erfahren hätten die man ehemals in
ähnlichen Kalamitäten genommen: so würden wir die
Gegenmittel besser nach unseren Bedürfnissen haben
wählen können. Aber welchen Entschluß konnten wir fassen,
als uns die Pest überfiel und wir in den alten Registern des
Rathauses, in denen wir nachsuchten, keine andere
Nachricht fanden als an welchem Tage die Pest angefangen
und an welchem sie aufgehört hätte? Die Unwissenheit, in
der wir alle über die Vorkehrungen bei ähnlichen Vorfällen
schwebten, war Schuld daran, daß wir blindlings alles
unterschrieben, was man vorschlug, ohne zu wissen, ob die
Ausführung möglich, nützlich, oder schädlich wäre. Unsere
Nachfolger würden Gefahr laufen, ebenso zu handeln, wenn
sie nicht besser unterrichtet würden, wie wir es damals
waren.



Ich werde dies Werk in Kapitel einteilen, in jedem
derselben zuerst die Vorkehrungsmittel bekanntmachen,
welche eine Stadt vor der Pest sichern können und dann die
Unglücksfälle genauer schildern, welche Toulon betroffen
haben. Jede Stadt in der Provence, wohin die Seuche
gedrungen ist, kann auf sich dasjenige anwenden, was ich
über Toulon sagen werde; und sollte je irgendeine Stadt
durch die Pest heimgesucht werden; so darf ich mich
schmeicheln, daß ihr dies Werk nicht unnütz sein wird. So
wenigstens hat eine der vornehmsten obrigkeitlichen
Personen im Königreich davon geurteilt und ich mache mir
eine Ehre daraus, dies Zeugnis hier abdrucken zu lassen.1

1 Anm. d. Übers.: Nun folgt im Französischen ein langer Brief des Monsieur Joly
de Fleury, Generalprokurators des Parlaments von Paris, an den Verfasser, voll
Lobsprüche, deren Übersetzung für den deutschen Leser wenig Interesse
gehabt, haben würde, weswegen ich denn diesen Brief hier nicht einrücke.
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2 Anmerk. d. Hrsg.: Kleine, wendige, ein- bis zweimastige Segelschiffe.
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MEMOIREN
ÜBER

DIE PEST ZU TOULON

1. Kapitel.
Welche Vorkehrungen die Regierung in einer Provinz treffen
muß, in welcher die Pest sich offenbart.

IE Pest ist eine von den Landplagen, welche in kurzer
Zeit einen Staat entvölkern können. Sie ist ein um so
fürchterlicherer Feind, je unbemerkter er auf uns eindringt.
Ihr Hauch verbreitet Gift und Tod, bekämpft nicht etwa die
Völker, sondern vertilgt sie vielmehr. Diese grausame
Krankheit machte nur deswegen so schnelle Fortschritte in
der Provence, weil niemand ihren Lauf zu hemmen verstand.
Man hätte den Befehlen des Hofes zuvorkommen müssen,
der immer zu spät davon unterrichtet wird und also nicht
sowohl der Unordnung, welche das Übel schon gestiftet hat,
abhelfen, als vielmehr Verordnungen für die Zukunft geben
kann.

Um daher eine Provinz vor der Gemeinschaft zu sichern,
welche sie immer zu lange mit einer angesteckten, oder der
Anstekkung verdächtigen Stadt unterhält, wäre es zu
wünschen, daß der König eine Verordnung ergehen ließe,
durch welche alle Obrigkeiten der Städte, Flecken und
Dörfer des Königreichs, unter den schwersten Strafen,
verpflichtet würden, sobald sich dort Spuren der Ansteckung
zeigten, in den ersten 24 Stunden dem Kommandanten und
Intendanten der Provinz, oder, wenn diese abwesend wären,



dem Generalprokurator des Parlaments Nachricht davon zu
geben.

So schnell man nun aber auch eine solche Verordnung
befolgen möchte; so wird sie doch nur unvollkommen das
Gute stiften, welches man sich davon versprechen kann,
wenn die Obrigkeiten nicht den Absichten des Königs
entgegenkommen. Sie müssen die Macht haben, zu gleicher
Zeit, sowohl den Bürgern, wie denen, welche sich von
ungefähr in ihrer Stadt befinden, bei Lebensstrafe zu
untersagen, das Gebiet zu verlassen.

Man wird leicht die Gerechtigkeit und Notwendigkeit
dieser Verordnung begreifen, wenn man nur mit geringer
Aufmerksamkeit die große Gefahr betrachtet, in welche die
Provence und selbst ganz Frankreich dadurch gestürzt
wurde, daß man kein Gesetz hatte, welches die Schritte der
Munizipalbeamten leitete.

Es ist gewiß, daß ein einziger Kranker, welcher von der
Pest angesteckt ist, eine ganze Stadt verdächtig macht.

Auch nur der kleinste Argwohn bewirkt dies, weil das Übel
sich nicht immer unleugbar bei denjenigen offenbart, die
zuerst davon befallen werden. Nun kann aber die
unvermeidliche Gemeinschaft dieses ersten Kranken mit
seiner Familie, seinen Nachbarn und in allen Quartieren
einer Stadt, wo diese Familie und ihre Nachbarn einigen
Umgang gehabt, gefährliche Spuren des Gifts
zurückgelassen haben, die nicht sogleich sichtbar werden.

Auch haben (so kurz auch der Zeitraum sein möchte)
diejenigen, welche etwas von dieser Ansteckung und die,
welche nichts davon wußten, die Freiheit gehabt, in der
Provinz umher, von einem Flecken und Dorf zum anderen zu
reisen und wiederzukommen, folglich aus gesunden in
angesteckte Örter und umgekehrt zu gehen. Diese
Gemeinschaft, welche noch gar nicht gefährlich scheint,
kann jedoch so ausgedehnt und allgemein geworden sein,
daß es der Klugheit gemäß ist, gegen eine solche Provinz
auf seiner Hut zu sein; und der Hof kann dann nicht



schleunig genug befehlen, daß Linien auf den Grenzen
gezogen und diese zu überschreiten verboten werde.

Es hat mich immer gewundert, und ganz Europa muß es
aufgefallen sein, daß die Pest, welche im Jahre 1720
Marseille verwüstete, nicht im ganzen Königreich sich
ausgebreitet hat. Indes man über die Art der Krankheit
stritt, war es nicht nur erlaubt, die Stadt zu verlassen,
sondern, selbst als sie offenbar für die Pest erkannt wurde,
behielten die Einwohner dieser ungeheuren Stadt, die zu
den bevölkertsten von Frankreich gehört, und alle Fremden,
welche sich dort befanden, die Freiheit, sich einen anderen
Zufluchtsort zu wählen, alle Gemeinschaft zu unterhalten
und nach Willkür die ganze Provinz zu durchreisen, ohne daß
jemand sich weigern durfte, sie aufzunehmen. Was müßte
man nicht natürlicherweise von einer so gefährlichen
Freiheit erwarten; was anders, als die gänzliche Verheerung
einer solchen Provinz, die allgemein angesteckt sein konnte,
bevor man noch daran gedacht hätte, sich davor zu
verwahren?
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2. Kapitel.
Erster Gegenstand, den derjenige vor Augen haben muß,
welcher in der Provinz die Obergewalt hat. Die Pest ist ein
schwer zu bekämpfender Feind. Man kann nicht genug auf
schnelle Hilfe von seiten des Hofes dringen.

ER Kommandant der Provinz soll immer zur Zeit der
Pest den Mangel königlicher Befehle ersetzen. Wenn er früh
genug das Unglück erfährt; (er erfährt es aber stets zu spät,
wenn nicht eine Strafe auf die Verheimlichung gesetzt ist) so
ist es seine Pflicht, ohne Verzug, bei Lebensstrafe zu
verbieten, den angesteckten Ort zu verlassen. Dies Verbot
muß sich auch auf diejenigen erstrecken, welche ohne seine
Erlaubnis dahin reisen würden, und man kann in solchen
Umständen nicht genau genug nach dem wahren Zweck
einer Reise forschen, von welcher die Rückkehr so viel
Gefahr bringen könnte. Würden, ungeachtet der strengen
Gesetze, sich Leute finden, die ihre Absicht verhehlten,
Umwege nähmen, wie wir das mehrmals erfahren haben,
und also bis zu den Grenzlinien einer Stadt gelangten, wo
man ihnen, wenn sie keinen Paß hätten, notwendig den
Eingang verwehren würde; so hat es keinen Zweifel, daß
man sie mit dem Tode bestrafen müßte. Denn was soll man
mit diesen Landstreichern anfangen, die vielleicht die Pest
haben? Soll man sie aufnehmen, oder, wenn man sie
zurückschickt, sie in den Fall setzen, hier und da
herumzuirren und mehrere Örter anzustecken? Ich denke,
wenn man nicht den ersten Übertreter des Gesetzes,
welchen man ertappte, bestrafte, sondern ihm im Gegenteil
den Aufenthalt erlaubt, wie denn das nicht zu ändern wäre;
so würde daraus folgen, daß man sein Leben nur um wenige
Tage fristete und, wenn er an der Pest stürbe, die Vorteile



eines Beispiels verlöre, dessen Wert nicht hoch genug
geschätzt werden kann.

Über die Strenge aber, mit welcher man solche
Vorkehrungen trifft, muß man nicht die unglückliche Stadt
aus den Augen verlieren. Der Kommandant der Provinz soll
die schleunigsten Maßregeln ergreifen, um Lebensmittel im
Überfluß dahin zu schaffen und überhaupt für alle ihre
Bedürfnisse zu sorgen, indem er in der Entfernung einer
starken französischen Meile3 Grenzlinien und Schlagbäume
errichten läßt, bei welchen die Einwohner von ihren
Nachbarn Lebensmittel kaufen können. Es ist ratsam, bei
jedem Schlagbaum einen sicheren Aufseher anzustellen, der
Entschlossenheit habe und in der Nähe darüber wache, daß
alle Gemeinschaft vermieden werde. Man nahm gegen
Marseille diese notwendigen und unvermeidlichen
Maßregeln erst dann, als die Pest gleichsam allgemein war,
das heißt: man hörte da auf, wo man hätte anfangen sollen.

Dieser Beistand unserer Nachbarn dauert nicht lange.
Bald schrecken die Fortschritte der Seuche jedermann ab;
die allgemeine Mutlosigkeit bewirkt, daß niemand sich den
Grenzlinien nähert, so daß die unglückliche Stadt nun auf
nichts, als auf die Gnade des Königs rechnen kann, dessen
Hilfe sie erfleht. Der Kommandant der Provinz kann nicht
eifrig genug so gerechte Vorstellungen unterstützen; er
kennt selbst am besten die Bedürfnisse einer belagerten
Stadt, die man dem König erhalten will; er muß also auch
wissen, daß es keinen fürchterlicheren Feind wie die Pest
gibt, daß sie mehr Schlachtopfer hinwegrafft und dem König
mehr Untertanen raubt, wie die mörderischsten Schlachten.

Ein Kommandant weiß auch im allgemeinen, daß in
diesem oder jenem Jahrhundert, unter dieser oder jener
Regierung, die Pest diese oder jene Provinz verwüstet hat.
Allein das ist auch alles, was er weiß. Die genaueren
Umstände, wodurch die Kenntnis dieser Tatsachen nützlich
werden könnte, sind ihm unbekannt. Mit einigen Zeilen


